
Antrag bitte zweifach einreichen!

Firma (Stempel) ____________________________
(Ort, Datum )

Gemeinde  Heusweiler
–Friedhofsverwaltung–
Saarbrücker Straße 35

66265 Heusweiler

Antrag auf Genehmigung eines Grabmales

Im Auftrag von ___________________________________________, wohnhaft in

(bitte genaue Anschrift angeben!) habe ich auf dem Friedhof in
 Eiweiler  Heusweiler  Holz  Kutzhof  Lummerschied  Obersalbach
 Wahlschied 

ein Grabmal zu liefern für die Grabstätte:
 Kindergrab  Rasentiefengrab mit Liegeplatte
 Reihengrab  Rasentiefengrab mit Schrifttafel
 Rasenreihengrab mit Liegeplatte  Rasentiefengrab mit Grabstein
 Rasenreihengrab mit Schrifttafel   (nur FH Eiweiler)
 Rasenreihengrab mit Grabstein  Familiengrab (mehrstellig)

      (nur FH Eiweiler)  Urnenreihengrab
 Tiefengrab  Urnenfamiliengrab

Verstorbener:     Vorname:                       Name:                            Geb.Name:

Grabmal Form: siehe Skizze
Werkstoff:                               Farbe:
Bearbeitung:                  Vorderseite:
                                       Seitenflächen:
                                       Rückseite:
Maße in cm: Höhe Breite Stärke

Art und Farbton der Beschriftung:
Sockel Werkstoff Bearbeitung: Farbton:

Maße in cm: Höhe Breite Stärke
Grabeinfassung Werkstoff Bearbeitung: Farbton:

Maße in cm: Höhe Breite Stärke
Pläne (siehe Rückseite)

Ich versichere, die Arbeiten nach vorstehender Beschreibung, den  umseitigen Plänen und
entsprechend der erteilten Genehmigung ordnungsgemäß auszuführen.

________________________________         _____________________________________
(Unterschrift des Nutzungsberechtigten bzw. des                  (Unterschrift des Antragstellers, Firmenstempel)
  Auftraggebers)



Raum für Zeichnungen – Vorder- und Seitenansicht (Sonderzeichnungen sind beizuheften)
Ungefährer Maßstab 1 : .............

Wortlaut der Inschrift:     (Die Namen müssen eingesetzt werden, wie sie standesamtlich beurkundet sind.)

Zu beachten:

1. Das Grabmal darf erst aufgestellt werden, wenn der Antrag genehmigt, die Genehmigungsgebühr
bezahlt und das Grabmal durch die Friedhofsverwaltung abgenommen ist.

2. Für die Aufstellung von Grabmalen gelten die Bestimmungen der Friedhofssatzung der Gemeinde
Heusweiler in der jeweils gültigen Fassung.

3. Für die Standsicherheit eines Grabmales haftet neben dem Friedhofsträger auch der
Nutzungsberechtigte der Grabstätte.
Das Grabmal ist gemäß der Richtlinie für die Erstellung und Prüfung von Grabmalanlagen des
Bundesinnungsverbandes des deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks
(Anlage 1 zur Unfallverhütungsvorschrift der Gartenbau-Berufsgenossenschaft – VSG 4.7 - ) zu
setzen. 

4. In den Plänen sind genaue Zahlen über die tatsächlichen Maße anzugeben. Maßstäbliche
Zeichnungen müssen ebenfalls genaue Maßzahlen enthalten.

5. Ein genehmigtes und aufgestelltes Grabmal darf ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung nicht
verändert oder zur Änderung entfernt werden.
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